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Die große Kreisstadt Lindau (Bodensee) erlaßt aufgrund 
von § 2 ( 1) und des § 10 Baugesetzbuch {BauGB), Art 91 
aer Bayer Bauordnung (BayBO) und des Art 23 der 
Bayer Gemeindeordnung 1n der derzeit geltenden 
Fassung den nachfolgenden Bebauungsplan als Satzung 

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN 

Art und Maß der baulichen Nutzung 

Gewerbegebiet, eingeschränkt(§ 8 BauNVO) 

Nicht zulässig sind Lagerhauser und Lager-
platze nach § 8 (2) 1 BauNVO sowie 
E1nr1chtungen nach § 8 (2) 3 u 4 BauNVO 
sowie Groß- u Einzelhandel 
Ausnahmen nach§ 8 (3) 3 werden nicht zu­
gelassen 

Mischgebiet(§ 6 BauNVO) 

Nicht zulässig sind Einrichtungen nach § 6 
(2), 3, 7 und 8 BauNVO sowie Großhandel 
Ausnahmen nach§ 6 (3) BauNVO werden 
nicht zugelassen 

1 GRZ O O 8 1 Zulass,ge Grundflachenzahl (§ 17 BauNVO) 

1 A J Flachenzone fur Immissionsschutz L . (siehe textliche Festsetzungen) 

Bauweise. uberbaubare Grundstucksflachen u Gestaltung 

D Abweichende Bauweise, E1nzelhauser 1n 
offener Bauweise mit über SO m Länge zu­
lässig 

Baugrenze 

C ~ Abbruch des Gebaudes 

1 FD j Flachdach mit Dachbegrunung zulass1g 

Gebaudehöhe --- bezogen auf die 
Fahrbahnoberkante der Kemptener Straße 
tn Hohe der angrenzenden Jeweiligen 
Grundstucksm1tte 

Verkenrsflachen 

r - - - -7 Umgrenzung von Flachen für Stellplatze 
~ ____ J und Garagen 

........ ..,,.l4' 1 Straßenverkehrsflachen offentlich 

l!S!!l~~ !!!iil Fuß- u Radweg offentllch 

Verkehrsgrunflache 

---- Straßenbegrenzungsl1n1e 



Ein- und Ausfahrtsbere,ch 

erforderliche Sichtfelder 3/70 an allen 
Grundstucksausfahrten 
Anpflanzungen und Zaune durfen steh nicht 
mehr als 0.8 m uber der Fahrbahndecke 
innerhalb der S1chtflachen erheben 

Erhalten und Pflanzen von Baumen Straucher und Grun­
flachen 

• • • IE 

Offentl,che Grünflachen 

Standort mit Bindung und Erhaltung von 
E1nzelbaumen 

zu pflanzende Baume 

zu pflanzende Sträucher 

Flachenumgrenzung für das kart,erte Biotop 
BK 8424 - 114 (Tellflache) 

Sonstige zeichnerische Festsetzungen 

• • • 
-0-0 0 

Cl CJC., 

c:::::, c;;;;J r:=;J 

Grenze des räumlichen Geltungsbere,ches 
des Bebauungsplanes 

Grenze unterschiedlicher Nutzungen 

Abgrenzung unterschiedlicher Gebaude­
hohen 

mit Geh- Fahr- und Leitungsrechten zu 
belastende Flachen 

H I N \f\/ E I S F: ( Z E l C H E N ) 

[: : .. :01 vorhandene Hauptgebäude 

C~JI vorhandene Nebengebäude 

870 ·5 Flurnummern 

~-( bestehende Flurstücksgrenzen 

- vorgeschlagene Grundstücksgrenzen 

r t. Krummungsradien 



TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

lmm1ss1onsschutz 

Im Gewerbegebiet mit reduzierten Emissionen und 
1rn Mischgebiet sind die planungsrechtl1ch zulässigen 
Wohnraume so weit abzurücken. daß ein Mindestabstand 
von 55 m zur Fahrbahnmitte der Bundesstraße 12 einge­
halten wird Die von Wohnraumen freizuhaltende Flache 
1st durch eine Nutzungskette ze1chnensch festgesetzt 

Fensteröffnungen von Ruheräumen (z B Kinderzimmer 
Schlafzimmer) die innerhalb eines Mindestabstandes von 
80 m zur Fahrbahnmitte der Bundesstraße 12 errichtet 
werden sollen sind auf die straßenabgewandte Gebäude­
seite (z B nach Westen) zu orientieren 

Buro und Verwaltungsräume. die keine Luftungsmögl1ch­
ke1ten uber straßenabgewandte Fensteröffnungen besitzen 
und innerhalb eines Mindestabstandes von 55 m zur Fahr­
bahnmitte der 8 12 gelegen sind müssen mit einer schall­
gedämpften Luttungsmögl1chke1t (z B Fensterrahmenlüftung 
Luftungsaggregat) ausgestattet sein 

Stellplätze mit Bepflanzungsb1ndung 

Zusammenhängende Stellplatzanlagen mit mehr 
als 6 StellplatzEn sind mit Hochstammpflanzungen 
zu unterbreche.1 

Gestaltung der Gebaude 

Glanzende Fassadenoberflachen sind nicht zulass1g 
Nicht verglaste Fassadenbereiche sind flächenhaft 
zu begrunen 

Gestaltung der l\ußenanlagen 

Abgrabungen u 1d Aufschüttungen (Aushub) sind ausnahms­
weise zulass1g wenn das Gelande großzug1g weich verzogen 
werden kann 
Mit den Bauant·agen 1st ein deta1ll1erter Freiflachenplan mit 
Pflanzl1ste vorz Jlegen 

Einfriedungen 

Als E1nfnedung•:.n sind nur Laubgeholze mit oder ohne 
Maschendrahtz3un zulass1g Entlang der offentlichen 
Straßen- und Wegebegrenzungen müssen die Einfrie­
dungen mindestens 0 50 m zurückversetzt werden 



H I N W F: 1 S ::: (T E X T) 

Hochwassers1,~;1erung 

Das Gewerbegebiet muß hochwassers1cher sein 
Der verrohrte '3ach, der das Gebiet durchquert, 1st 
unzureichend •eistungsfähig. Das Gewässer muß 
ausgebaut we:den Es ist ein offener Bachlauf anzu­
streben Die r.1twend1gen Wasserrechtsverfahren 
sind beim Lan,jratsamt Lindau einzureichen Beim 
te1lwe1se offenen Hammerbach ist die Leistungs­
fahigke1t eben·a1ls nachzuweisen. 

Erschl1eßungsstraßen 

Im E1nmündurgsbereich der Erschließungsstraßen 
darf auf eine Länge von mindestens 10 m die Längs­
neigung 4 % r•cht uberschre1ten 

Befestigung vr:n Verkehrsflächen 

Zur Erhaltung jer Versickerungsfähigke1t des Bodens 
soll die Vers1P9elung auf das unbedingt notwendige 
Maß beschrär.1<t werden Hofflächen und Stellplatz­
zufahrten sollen mit Pflaster oder Rasengittersteinen 
befestigt werd::!n 

Offenthche Grunflächen 

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind aus­
zumagern e1m~r zweimaligen Mahd pro Jahr zu unter­
ziehen und Je nach Entwicklung auf einmalige Mahd 
pro Jahr zu re1uz1eren Eine Düngung der Flächen 
darf nicht erfolge:1. An das Biotop anschließende 
Flachen sind der Sukzession (natürliche Entwicklung) 
zu überlassen 

Energiegewin11ur,g und Heizungssysteme 

Zur Re1nhaltur·,g der Luft sollen schadstoffarme Heizungs­
arten wie die Nulzung der Sonnenenergie angewendet 
werden. Zentrale Energie- und Wärmeversorgungen sollen 
berücks1cht1gt "Nerden 



Artenliste der zu pflanzenden Bäume 

Bäume I Wuchsordnung. Folgende Arten und Qual1taten 
werden für den Verkehrsbereich festgelegt Hochstamm 
4 XV 20/25 

Spitz-Ahorn, Berg-Ahorn, Rot-Erle Baum-Hasel. Rot-Buche 
St1el-E1che, Winter-Linde, Eschen be1dse1ts entlang der 
Kemptener Straße 

Bäume II. Wuchsordnung. Folgende Arten und Qualitaten 
Hochstamm, 3 xv 16/18 

Feld-Ahorn, Hainbuche Pflaumen-Dorn, Gern. Eberesche 

Artenliste der zu pflanzenden Gehölzgruppen. Sträucher 
und Heister 

Folgende Arten und Qualitäten. Strauch 2 xv 100 - 125 
Strauch 3 xv 125 / 150 

Buchsbaum, Feld-Ahorn, Kupfer-Felsenbirne Hainbuche 
Kornelk1rsch, Roter Hartriegel, Wald-Hasel, Pfaffenhütchen 
Alpenbeere, Gern. Eibe, Woll Schneeball, Gern Schneeball. 
He1m1sche W1 ldrosen In Arten 

Artenltste der Streuobstpflanzung 

Hochstamm· 

B1ttenfelder; Bahnapfel, Brettacher, Hauxapfel, Jakob Fischer 

Birne 

Gelbmöstler oberösterre1chische We1nb1rne, schwe1zer Wasser­
birne 
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